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Rubrik: Konkurse 
Unterrubrik: Konkurspublikation/Schuldenruf 
Publikationsdatum: SHAB, KABZH - 14.12.2018 
Meldungsnummer: KK02-0000001949 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt Enge-Zürich, Post-
fach, 8027 Zürich

Konkurspublikation/Schuldenruf FHH Fonds Nr. 22 MS "Hamilton Strait" GmbH & Co. 
Containerschiff KG

Schuldner:  
FHH Fonds Nr. 22 MS "Hamilton Strait" GmbH & Co. Contai-
nerschiff KG 
Reinbeker Weg 18, 21465 Wentorf bei Hamburg 
Deutschland 
Art des Konkursverfahrens: IPRG-Verfahren 
Datum der Konkurseröffnung: 21.11.2018 

Rechtliche Hinweise:  
Die Gläubiger des Schuldners und alle, die Ansprüche auf die 
in seinem Besitz befindlichen Vermögensstücke haben, wer-
den aufgefordert, ihre Forderungen oder Ansprüche samt 
Beweismitteln (Schuldscheine, Buchauszüge usw.) innert der 
genannten Frist bei der Anmeldestelle einzugeben. Schuld-
ner des Konkursiten haben sich innert der gleichen Frist bei 
der Anmeldestelle zu melden; Straffolge bei Unterlassung 
nach Art. 324 Ziff. 2 StGB. Personen, die Sachen des Schuld-
ners als Pfandgläubiger oder aus anderen Gründen besitzen, 
werden aufgefordert, diese innert der gleichen Frist der An-
meldestelle zur Verfügung zu stellen; Straffolge bei Unterlas-
sung (Art. 324 Ziff. 3 StGB). Das Vorzugsrecht erlischt, wenn 
die Meldung ungerechtfertigt unterbleibt. Die angegebene 
Anmeldestelle gilt auch für Beteiligte, die im Ausland woh-
nen.  
Publikation nach Art. 231 und 232 SchKG sowie Art. 29 und 
123 der Vo des Bundesgerichtes über die Zwangsverwertung 
von Grundstücken (VZG). 
Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 14.01.2019 

Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Rekur-
se:  
Konkursamt Enge-Zürich 
Postfach  
8027 Zürich 

Bemerkungen:  
Der Konkurseröffnungsentscheid des Amtsgerichts Reinbek 
vom 30.12.2015 ist gemäss Urteil des Bezirksgerichts Zürich 
vom 21.11.2018 für das Gebiet der schweizerischen Eidge-
nossenschaft anerkannt und über das in der Schweiz gelege-
ne Vermögen der Schuldnerin der Konkurs eröffnet worden. 
Die Eingabefrist gilt für Aussonderungsansprüche (Drittei-
gentum), für pfandversicherte Gläubiger sowie für privile-
gierte Forderungen der 1. und 2. Klasse gemäss Art. 219 Abs. 
4 SchKG von Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz. 
Zusätzlich werden auch alle übrigen Gläubiger mit Wohnsitz 
in der Schweiz aufgefordert, sich innert der Eingabefrist 
beim Konkursamt schriftlich zu melden (keine Forderungs-
eingabe), weil sie später bei der Anerkennung des ausländi-
schen Kollokationsplanes durch das zuständige schweizeri-
sche Gericht anzuhören sind, Art. 173 Abs. 3 IPRG. Diese 
Gläubiger werden im Übrigen auf das ausländische Konkurs-
verfahren verwiesen.
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